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Die Lehrbuchreihe »Grundkurs des Steuerrechts« bietet kompaktes 
Grundlagenwissen und praktische Arbeitshilfen für Leser, die einen  
methodischen Einstieg in die unterschiedlichen Bereiche des Steuerrechts 
suchen. Im Vordergrund steht deshalb die Darstellung der allgemeinen 
Grundlagen und der systematischen Zusammenhänge, ergänzt durch  
die aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und  
die Verwaltungsmeinung.

Die 23. Auflage zur Einkommensteuer bietet eine ausführliche Besprechung

▸ aller Einkunftsarten,
▸ der Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen,
▸ des Familienleistungsausgleichs,
▸ �der Steuermäßigungen bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen 

sowie
▸ des formellen Lohnsteuerrechts.

Zahlreiche Beispiele, Übungen und komplexe Übungsfälle veranschaulichen 
den Lernstoff und ermöglichen eine eigenständige Lernkontrolle.

Der »Grundkurs« ist ideal für Studierende und Auszubildende aller  
Steuerberufe, insbesondere für die Beamten der Steuerverwaltung, die 
sich am Anfang ihrer Ausbildung befinden. Er empfiehlt sich außerdem 
zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Bilanzbuchhalter oder Steuerfach-
wirt sowie die Steuerberaterprüfung.
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